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WICHTIGE 

WAHLINFORMATION 
für die Wiederholung des 2. Wahlganges  

der Bundespräsidentenwahl  

am 04.12.2016 
 

Um eine gesetzes- und verfassungskonforme Abwicklung der Wahl zu 

gewährleisten, haben am Wahltag AUSNAHMSLOS ALLE (auch 

„amtsbekannte“!) Wahlberechtigte für die Zulassung zur Stimmabgabe ein 

Identitätsdokument vorzulegen! 
 

Als Identitätsdokumente gelten alle amtlichen Lichtbildausweise wie  

� Führerschein 

� Personalausweis  

� Reisepass 
 

Die amtliche Wahlinformation, welche Sie per Post erhalten haben, ist der 

Wahlbehörde zur leichteren Zuordnung im Wählerverzeichnis vorzulegen, 

sie gilt jedoch NICHT als Identitätsnachweis! 
 

Falls Sie kein Identitätsdokument vorlegen (können), werden Sie gem. § 67 

Abs. 3 NRWO dennoch zur Stimmabgabe zugelassen, wenn Sie der Mehrheit 

der anwesenden Mitglieder der Wahlbehörde persönlich bekannt sind und 

kein Einspruch darüber erhoben wird. Aufgrund der Bedeutung der klaren 

Nachvollziehbarkeit der wahlbehördlichen Handlungen ist eine 

Protokollierung in der Niederschrift für jeden dieser Fälle notwendig und 

erfordert einen gewissen Zeitaufwand.  
 
 

Der Bürgermeister 

Manfred Hadinger eh. 
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       An einen Haushalt!  AMTLICHE MITTEILUNG  zugestellt durch Post.at 


